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Versteckte Feinde.

Die organisierte Arbeiterschaft hat neben zahlreichen
mächtigen Gegnern, die sich offen ihren Bestrebungen
widersetzen, in ihrer nächsten Nähe, vielfach im eigenen
Lager, verborgene Feinde, die um so gefährlicher sind,
weil sie im « Dunkeln » operieren.

Es ist unsere Pflicht, auch diesen lichtscheuen
Elementen, denen es an Kraft und Mut gebricht, die
deshalb nur hinterlistig mit verwerflichen, perfiden
Mitteln die Organisation der Arbeiter bekämpfen
können, nachzuspüren, sie aus ihren Verstecken
herauszuklopfen und ihr Zerstörungswerk aufzuhalten.

Kaum war der neue Gewerkschaftsbund gebildet,
so haben sich zu beiden Seiten diese Schakale in
Menschengestalt bemerkbar gemacht. Das Bestreben
der einen geht dahin, die weitere Ausdehnung des
neuen Bundes der schweizerischen Gewerkschaftsverbände

zu hintertreiben, während die andern sich direkt
an die Verbände heranmachen, in deren Gebiet
eindringend Zwietracht unter die Arbeiter säen, deren
Vertrauen zur Organisation untergraben, den Vertrauensleuten

der Verbände das arbeiten zu erschweren und
das Leben zu verbittern trachten.

Klassischen Beispielen für die erste Sorte dieser
Feinde begegneten wir, als in den Kreisen der Heizer
und Maschinisten der Anschluss an den
Gewerkschaftsbund zur Diskussion gestellt wurde.

Damals wurde gegen. das Sekretariat des
Gewerkschaftsbundes öffentlich der Verdacht ausgesprochen,
es hege die Absicht, die Unterstützungskasse des
Verbandes der Heizer und Maschinisten Streikzwecken
dienstbar zu machen und anderes mehr.

Wir hielten es unserer Organisation unwürdig,
uns gegenüber derart plumpen Angriffen und gegenüber

so feigen Elementen zu verteidigen. Jeder der
sich ernstlich um die Angelegenheit interessierte,
brauchte nur einmal die Statuten des Cewerkschafts-
bundes anzusehen, um sich von der Haltlosigkeit und
Nichtswürdigkeit solcher Verdächtigungen zu
überzeugen.

^
Der Einsender jenes schönen Artikels im

„Dampf" hat jedoch kürzlich seinen Meister im „Bund"

gefunden, dessen Notiz contra Anschluss der
Eisenbahner an den Gewerkschaftsbund zwar kürzer, aber
um so giftiger ausfiel.

Der Verfasser dieser Stinkbombe war ebenfalls zu
feig, seinem Geschoss die Initialen aufzutragen und
da er sich nicht getraute, wie sein würdiger Vorfahre
im „Dampf", die Leitung des Gewerkschaftsbundes
zu verdächtigen, suchte er die Eisenbahner mit dem
roten Tuch des Generalstreiks scheu zu machen. In
Ermangelung besseren Materials indentifizierte der
kühne Schreiber den Gewerkschaftsbund mit dem
extremen Flügel der Arbeiterunion Zürich und stellte
die Dinge so dar, als ob die Leitung des Cewerk-
schaftsbundes die Beschlüsse oder die Voten der
berühmten Zürcher Unionsversammlung, der der noch
berühmtere „Ustertag" folgte, herbeigeführt hätte. Es
hiesse kostbare Zeit vergeuden, wollte man sich mit
solchen Gegnern auseinandersetzen.

Der Poststreik in Frankreich dürfte allen
Staatsarbeitern gezeigt haben, dass sie ohne den Beistand
der übrigen Arbeiterschaft auch bei Anwendung des
schärfsten wirtschaftlichen Kampfmittels auf die Dauer
der Uebermacht ihrer Gegner, die genau dieselben
sind, die die übrige Arbeiterschaft bekämpfen, nicht
Stand halten können. Die Art und Weise, wie die
Eisenbahner und wenigstens die unteren Kategorien
der Staatsarbeiter überhaupt (auch in der Schweiz)
behandelt und von den höchsten Behörden abgefertigt
werden, dürfte ihnen als Beweis dienen, dass sie auf
sich allein angewiesen und trotz den schönsten
Versprechungen der bürgerlichen Politiker, auch im
Referendumsstaat mit ihren politischen Rechten nicht
weit kommen.

Das Recht, selber in den Behörden zu sitzen, ist
ihnen bereits zum Teil entrissen. Das Recht, durch
den Streik ihren Ansprüchen, auch wenn sie noch
so gerecht wären, Geltung zu verschaffen, wird ihnen
von den Vertretern des Bürgertums ungeniert
abgesprochen. Man spricht dabei stets vom grossen
Schaden für die Gesamtheit des Volkes, ohne zu
fragen, ob nicht die dafür verantwortlich zu machen
sind, die durch Egoismus, Unverstand, Stolz und
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